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Das Projekt „Koordinierung Ganztägige Bildungsangebote in Mainz“ wird im Rahmen des Programms „Ganztag in 
Bildungskommunen- kommunale Koordination für Ganztagsbildung“ durch das Bundesministerium für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Europäische Union über den Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.

Informationen zum
Ganztags
Förderungs
Gesetz 
für Kita-Eltern



Ab dem 1. August 2026 gilt das Ganztags-
förderungsgesetz für alle Grundschulkinder 
zunächst ab der ersten Klasse.

Wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsförde-
rung erfüllt wird, hängt davon ab, auf welche 
Grundschule Ihr Kind gehen wird:

Ganztagsschule 
Montag bis Donnerstag: kostenfreies 
Angebot am Nachmittag
Freitag: kostenpflichtiges Angebot am 
Nachmittag

Halbtagsschule 
Montag bis Freitag: kostenpflichtiges 
Angebot am Nachmittag (entweder 
schulisches Angebot oder Angebot der 
Jugendhilfe)

Beide Varianten sind freiwillig und beinhal-
ten ein kostenpflichtiges Mittagessen.

Informieren Sie sich daher am besten schon 
jetzt, auf welche Grundschule Ihr Kind nach 
der Kita gehen wird.

Dort erfahren Sie, welches Modell im 
Schuljahr 2026/27 angeboten wird.

FAQs und weitere Informationen finden Sie 
unter folgendem QR-Code oder auf 
www.mainz.de.

Kontakt 
gafoeg@stadt.mainz.de
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